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Studienplan für die Bachelor- und Masterprogramme des 
Instituts für Theaterwissenschaft 
Vom 1. Oktober 2005 (Stand 1. August 2021) 

Die Philosophisch-historische Fakultät erlässt, 
gestützt auf Artikel 44 des Statuts der Universität Bern vom 7. Juni 2011 (Universitätsstatut, 
UniSt) und das Reglement über das Studium und die Leistungskontrollen an der Philoso-
phisch-historischen Fakultät der Universität Bern vom 15. März 2021 (RSL Phil.-hist. 21), 
[Fassung vom 10.05.2021] 
den folgenden Studienplan: 

 I. Allgemeines 

STUDIENPROGRAMME Art. 1 Das Institut für Theaterwissenschaft ITW bietet im Rah-
men der von der Philosophisch-historischen Fakultät angebote-
nen Studienrichtung Theater-, Tanz- und Filmwissenschaft die 
folgenden Studienprogramme an: 

a Bachelor-Studienprogramm Theaterwissenschaft (Ba Major, 
120 ECTS-Punkte), [Fassung vom 10.05.2021] 

b Bachelor-Studienprogramm Theaterwissenschaft (Ba Minor, 
60 ECTS-Punkte), [Fassung vom 10.05.2021] 

c Bachelor-Studienprogramm (Ba Minor, 30 ECTS-Punkte), 
[Fassung vom 10.05.2021] 

d Master-Studienprogramm Theaterwissenschaft/Tanzwissen-
schaft, Schwerpunkt Theater (Ma Major, 90 ECTS-Punkte), 
[Fassung vom 10.05.2021] 

e Master-Studienprogramm Theaterwissenschaft/Tanzwissen-
schaft, Schwerpunkt Tanz (Ma Major, 90 ECTS-Punkte), 
[Fassung vom 10.05.2021] 

f Master-Studienprogramm Theaterwissenschaft/Tanzwissen-
schaft, (Ma Minor, 30 ECTS-Punkte). [Fassung vom 
10.05.2021] 

TITEL [Fassung vom 
21.05.2012] 

Art. 2 Es können folgende Titel erworben werden: [Fassung 
vom 21.05.2012] 

a Bachelor of Arts in Theatre and Dance Studies, Universität 
Bern, 

b Master of Arts in Theatre and Dance Studies with special 
qualification in Theatre, Universität Bern, 

c Master of Arts in Theatre and Dance Studies with special 
qualification in Dance, Universität Bern. 
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LEHRE FÜR DEN 
BA-WAHLBEREICH 

Art. 3 Das Institut für Theaterwissenschaft öffnet für den 
Wahlbereich anderer Ba-Major-Studienprogramme der Philoso-
phisch-historischen Fakultät sämtliche Vorlesungen sowie sämt-
liche Ba-Lehrveranstaltungen mit Ausnahme der Grundkurse. 
Ausserordentliche weitere Einschränkungen sind im elektroni-
schen Vorlesungsverzeichnis der Universität Bern ersichtlich. 
[Fassung vom 21.05.2012] 

BEMESSUNG DER 
STUDIENLEISTUNGEN 

Art. 4 Ein ECTS-Punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von 
25 bis 30 Stunden, die durch mündliche und schriftliche Leistun-
gen in Lehrveranstaltungen, selbständige Vor- und Nachberei-
tungsarbeiten sowie Theaterbesuche und -visionierungen er-
bracht werden, wobei das Arbeitspensum der Studierenden Be-
rechnungsgrundlage für die Kreditierung ist. ECTS-Punkte wer-
den nur aufgrund von kontrollierten und benoteten Leistungen 
vergeben. Mögliche Leistungskontrollen sind mündliche oder 
schriftliche Prüfungen, Referate, schriftliche Arbeiten, Bestäti-
gung einer aktiven Teilnahme, Nachweise über im Selbststu-
dium erbrachte Studienleistungen sowie weitere von Dozieren-
den festzulegende Nachweise (Art. 4 RSL Phil.-hist. 21). [Fas-
sung vom 10.05.2021] 

BENOTUNG UND 
WIEDERHOLUNG VON 
LEISTUNGSKONTROLLEN 

Art. 5 1 Alle Lehrveranstaltungen unterliegen einer benoteten 
Leistungskontrolle, deren Modalitäten jeweils zu Beginn festge-
legt werden. Folgende Notenskala wird dabei angewendet: 

Notenwert Prädikat 
6  ausgezeichnet 
5.5  sehr gut 
5  gut 
4.5  befriedigend 
4  ausreichend/genügend 
3.5  ungenügend 
3 bis 1 ungenügend 

2 Ungenügende Leistungskontrollen können einmal wiederholt 
werden (Art. 38 RSL Phil.-hist. 21). [Fassung vom 10.05.2021] 

WAHL DER MINOR Art. 6 Als Minor können zu den Studienprogrammen Ba The-
aterwissenschaft sowie Ma Theaterwissenschaft/Tanzwissen-
schaft alle im entsprechenden Umfang an der Universität Bern 
angebotenen Minor gewählt werden. Nach Artikel 10 RSL Phil.-
hist. 21 können die vom ITW angebotenen Studienprogramme je 
nur als Major oder als Minor studiert werden. [Fassung vom 
10.05.2021] 

STUDIENDAUER UND 
VERLÄNGERUNG 

Art. 7 1 Das Bachelorstudium dauert sechs Semester, das 
Masterstudium dauert vier Semester. Die Studienzeitverlänge-
rung richtet sich nach Artikel 13 RSL Phil.-hist. 21. RSL Phil.-
hist. 21 [Fassung vom 10.05.2021] 
2 Eine über die Regelstudienzeit hinausgehende Verlängerung 
des Studiums kann vom Dekanat auf Gesuch hin genehmigt 
werden, wenn die Studierenden wichtige Gründe nach UniV gel-
tend machen können (namentlich Erwerbstätigkeit, Schwanger-
schaft, Kinderbetreuung, Militär- und Zivildienst, Krankheit). Im 
Falle der Bewilligung eines entsprechenden Gesuches wird auf 
Initiative der Studierenden in einer Studienberatung die individu-
elle Zeitplanung festgelegt. [Fassung vom 21.05.2012] 
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STUDIENBERATUNG Art. 8 1 Die Studierenden haben Anrecht auf regelmässige 
Studienberatung, die durch die geschäftsführenden Direktorin-
nen und Direktoren der Institute gewährleistet und von den Mit-
arbeitenden mit Lehrfunktion durchgeführt werden. (Art. 8 RSL 
Phil.-hist. 21) [Fassung vom 10.05.2021] 
2 Die Studierenden sind verpflichtet, sich vor dem Abschluss des 
Ba sowie vor dem Abschluss des Ma für eine Studienberatung 
anzumelden und diese wahrzunehmen. 

 II. Bachelor-Studienprogramme 

 1. Ba Theaterwissenschaft allgemein 

INHALTE Art. 9 Theaterwissenschaft und Tanzwissenschaft untersu-
chen theatrale Praktiken der Vergangenheit und Gegenwart und 
setzen dabei historisches und theoretisches Wissen mit drama-
turgischen und analytischen Fragestellungen in Beziehung. The-
ater- bzw. Tanzwissenschaft kann, sofern sie dabei historisiert, 
systematisch betrieben werden, besitzt einen anthropologischen 
Kern und hat szenische Vorgänge zum Gegenstand. 
Mit ihren Studienbereichen Geschichte, Theorie und Dramatur-
gie/Aufführungsanalyse trägt sie nach Möglichkeit in Kombina-
tion mit Praktika dazu bei, dass der öffentliche Diskurs über The-
ater und Tanz differenzierter und qualifizierter geführt werden 
kann. Der Gegenstandsbereich der Studienprogramme liegt 
hauptsächlich in der europäischen Theater- und Tanzgeschichte 
sowie dem gegenwärtigen Theater- und Tanzschaffen von regio-
naler bis internationaler Ausstrahlung. 
Unterschiedlichste Erscheinungen und Ereignisse aus den Be-
reichen der Festkultur, des Alltags sowie der Kunst werden in 
Hinblick auf Funktionen und Strukturen szenischen Handelns 
verglichen und bewertet, auch in Hinblick auf die abweichenden 
Spezifika der Produkte audiovisueller Medien. Damit werden 
Phänomene innerhalb gesellschaftlich bedingter Theatergefüge 
problematisiert. 

AUSBILDUNGSZIELE Art. 10 Im Bachelor-Studienprogramm Theaterwissenschaft er-
werben die Studierenden grundlegende Kenntnisse zur europäi-
schen Theatergeschichte. Sie lernen verschiedene Theatertheo-
rien kennen, eignen sich Methoden zur Analyse szenischer Vor-
gänge sowie kompletter Aufführungen an und erarbeiten sich 
Grundbegriffe und Basiswissen im Hinblick auf text- und produk-
tionsdramaturgische Fragen. 
Als späteres berufliches Einsatzgebiet gilt neben den Bereichen 
Theater und Tanz der gesamte kulturelle Bereich, einschliesslich 
Publizistik, Verlagswesen, audiovisuelle Medien und Kulturma-
nagement. 
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STUDIENBEREICHE Art. 11 1 Theaterwissenschaftliche Fragestellungen erfordern 
eine flexible Anwendung von historischem, theoretischem, dra-
maturgischem und aufführungsanalytischem Wissen, entspre-
chenden Kompetenzen und praktischen Erfahrungen. Aus di-
daktischen Gründen werden die Inhalte vier Studienbereichen 
zugeordnet: 

a Theatergeschichte, 
b Theatertheorie, 
c Dramaturgie und Aufführungsanalyse, 
d Schulung von Basiskompetenzen.[Fassung vom 21.05.2012] 

Im Ba-Studienprogramm werden zudem Lehrveranstaltungen 
mit Themen angeboten, deren Bearbeitung die Berücksichtigung 
mehrerer Bereiche erfordert. 
2 Die Berücksichtigung sämtlicher Studienbereiche wird durch 
die Artikel 14 (Major 120 ECTS-Punkte), 22 (Minor 60 ECTS-
Punkte) und 29 (Minor 30 ECTS-Punkte) geregelt. [Fassung vom 
10.05.2021] 
3 Die praktische Vertiefung ist nicht obligatorisch, wird aber im 
Ba Theaterwissenschaft Major innerhalb des Wahlbereichs emp-
fohlen (Art. 15 Abs. 2, Praktika). 

 2. Ba Theaterwissenschaft Major (120 ECTS-Punkte) 
[Fassung vom 10.05.2021] 

STUDIENAUFBAU Art. 12 1 Das Ba-Studienprogramm Theaterwissenschaft Major 
(120 ECTS-Punkte) ist in das Propädeutikum (1. und 2. Semes-
ter) und das Hauptstudium (3. bis 6. Semester) gegliedert. [Fas-
sung vom 10.05.2021] 
2 In der propädeutischen Phase ist der Besuch von zwei Grund-
kursmodulen (jeweils Grundkurs und Einführungsvorlesung) so-
wie von zwei weiteren Vorlesungen und zwei Seminaren obliga-
torisch. Der Übertritt in das Hauptstudium kann erst erfolgen, 
wenn diese Lehrveranstaltungen absolviert und die beiden Mo-
dule mit genügenden Leistungen abgeschlossen wurden. [Fas-
sung vom 21.05.2012] 
3 Im Hauptstudium ist der Besuch von acht Lehrveranstaltungen 
in Seminarform sowie von sieben Vorlesungen obligatorisch. Im 
fünften oder sechsten Semester muss insgesamt ein Seminar 
des Master-Studienprogramms Theaterwissenschaft/ Tanzwis-
senschaft besucht werden. 
4 Die Annahme der Bachelorarbeit sowie das Ablegen der damit 
verbundenen Fachprüfung ist erst nach dem Erfüllen der obliga-
torischen Module und Lehrveranstaltungen möglich. 
5 Insgesamt werden im Ba Theaterwissenschaft Major Leistun-
gen im Umfang von 120 ECTS-Punkten erbracht (105 ECTS-
Punkte gebunden, 15 ECTS-Punkte im Wahlbereich). [Fassung 
vom 10.05.2021] 
(Anhang 1 Tabellarisches Studienplanmodell und Anhang 2 Be-
schreibung der Lehrveranstaltungen und Modulübersicht) 
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WAHLBEREICH Art. 13 1 Im Wahlbereich (15 ECTS-Punkte) sind freie Studien-
leistungen der entsprechend gekennzeichneten Lehrveranstal-
tungen aus allen Ba-Studienprogrammen der Universität Bern 
zu erbringen. [Fassung vom 10.05.2021]. 
2 Den Studierenden des Ba Theaterwissenschaft Major wird 
empfohlen, die 15 ECTS-Punkte des Wahlbereichs teilweise in-
nerhalb von Praktika zu leisten (Art. 15 Abs. 2, Praktika). [Fas-
sung vom 10.05.2021] 
3 Damit die Leistungen des Wahlbereichs zu einer Note zusam-
mengefasst werden können, legen die Studierenden die benote-
ten Leistungsnachweise in der Studienberatung vor dem Ba-Ab-
schluss vor. 

FACHAUSBILDUNG Art. 14 1 In der propädeutischen Phase müssen die Studienbe-
reiche folgendermassen berücksichtigt werden:  

a Theatertheorie: Durch das Grundkursmodul I „Theaterwis-
senschaft/Theatertheorie“, welches einen Grundkurs und 
eine Einführungsvorlesung (insgesamt 6 SWS, 9 ECTS-
Punkte) umfasst. Das Modul bietet eine Einführung in Ar-
beitstechniken und Grundprobleme des Faches und proble-
matisiert unterschiedliche Theaterbegriffe. [Fassung vom 
10.05.2021] 

b Dramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch das Grundkursmo-
dul II „Dramaturgie/Aufführungsanalyse“, welches einen 
Grundkurs und eine Einführungsvorlesung (insgesamt 
6 SWS, 9 ECTS-Punkte) umfasst. In diesem Modul wird ein 
Fachvokabular für die Text- und Produktionsdramaturgie so-
wie für die Analyse szenischer Vorgänge erarbeitet. [Fas-
sung vom 10.05.2021] 

c Theatergeschichte: Durch den Besuch von einer Vorlesung 
(2 SWS, 3 ECTS-Punkte) und einem parallel dazu stattfin-
denden Seminar (2 SWS, 5 ECTS-Punkte). Anhand einer 
Epoche und durch den exemplarischen Umgang mit Primär-
materialien und Sekundärliteratur im parallel dazu stattfin-
denden Seminar wird die Koexistenz und Entwicklung ver-
schiedener Theaterformen innerhalb der Kulturgeschichte 
problematisiert. [Fassung vom 10.05.2021] 

d Eine Vorlesung (2 SWS, 3 ECTS-Punkte) und ein Seminar 
(2 SWS, 5 ECTS-Punkte) können innerhalb des Lehrange-
bots für die Ba-Stufe frei gewählt werden. [Fassung vom 
10.05.2021] 

2 In der Hauptphase müssen die Studienbereiche folgendermas-
sen berücksichtigt werden: 

a Dramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch den Besuch von 
zwei Seminaren (4 SWS, 10 ECTS-Punkte), welche der 
analytischen Beschäftigung mit Theatertexten unter produk-
tionsdramaturgischen Gesichtspunkten und der Anwendung 
von Konzepten zur Analyse szenischer Vorgänge gewidmet 
sind. [Fassung vom 10.05.2021] 
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b Theatertheorie: Durch den Besuch von zwei Seminaren 
(4 SWS, 10 ECTS-Punkte), in welchen Theater- und Schau-
spieltheorien problematisiert werden. [Fassung vom 
10.05.2021] 

c Theatergeschichte: Durch den Besuch von drei Vorlesun-
gen (6 SWS, 9 ECTS-Punkte) und zwei Seminaren (4 SWS, 
10 ECTS-Punkte). Anhand dreier Epochen in der Vorlesung 
und durch den exemplarischen Umgang mit Primärmateria-
lien und Sekundärliteratur in den parallel dazu stattfinden-
den Seminaren wird die Koexistenz und Entwicklung ver-
schiedener Theaterformen innerhalb der Kulturgeschichte 
problematisiert. [Fassung vom 10.05.2021] 

d Vier Vorlesungen (8 SWS, 12 ECTS-Punkte) und zwei Se-
minare (4 SWS, 10 ECTS-Punkte) können innerhalb des 
Lehrangebots für 
vom 10.05.2021] 

die Ba-Stufe frei gewählt werden. [Fassung 

EMPIRISCHE AUSBILDUNG UND 
PRAKTIKA 

Art. 15 1 Insbesondere innerhalb des Studienbereichs Drama-
turgie gehören auch praktische Übungen zum Studienprogramm
(Konzeption von Aufführungen, Erarbeitung von Spielfassungen 
und -szenen etc.). 
2 Praktika in mit Theater und Tanz in Verbindung stehenden Ein-
richtungen (z.B. Dramaturgie- bzw. Produktionshospitanzen und 
-assistenzen) können nach Absprache mit einer/m Dozierenden 
als Teil des Wahlbereichs angerechnet werden. Grundlage der 
Kreditierung bildet ein von der Einrichtung beglaubigter Nach-
weis der geleisteten Arbeitsstunden sowie eine schriftliche Ar-
beit, welche das Praktikum bilanziert. Höchstens können 
6 ECTS-Punkte (entspricht einem Arbeitsaufwand von 150 bis 
180 Stunden) pro Arbeitsprojekt kreditiert werden. Major-Studie-
renden werden Praktika zur Komplettierung der Fachausbildung 
sowie zum Kennenlernen späterer Berufsfelder nachdrücklich 
empfohlen. („Richtlinien Praktika“ des ITW) [Fassung vom 
10.05.2021] 

 

SCHRIFTLICHE ARBEITEN Art. 16 In fünf der insgesamt zehn Lehrveranstaltungen in Se-
minarform, die im Ba Theaterwissenschaft Major obligatorisch 
sind, schreiben die Studierenden eine kleinere schriftliche Arbeit 
von 20'000 Zeichen. [Fassung vom 21.05.2012] 

BACHELORARBEIT Art. 17 1 Ab dem fünften Semester ist nach Absprache mit ei-
ner/m Dozierenden eine Bachelorarbeit über ein im Zusammen-
hang mit einer Ba-Lehrveranstaltung stehendes Thema zu ver-
fassen (Umfang: ca. 40'000 Zeichen); diese wird inklusive der 
mündlichen Fachprüfung mit 10 ECTS-Punkten kreditiert. Die 
Annahme der Bachelorarbeit ist erst nach dem Erfüllen der obli-
gatorischen Lehrveranstaltungen möglich. [Fassung vom 
10.05.2021] 
2 Wer auf der Ma-Stufe den Schwerpunkt Tanz zu wählen ge-
denkt, schreibt eine tanzspezifische Bachelorarbeit (Art. 36 
Abs. 2, Zulassung zum Ma-Studienprogramm). 
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BACHELOR-FACHPRÜFUNG Art. 18 1 Im Zusammenhang mit der Bachelorarbeit ist nach 
dem 6. Semester eine mündliche Fachprüfung von 30 Minuten 
Dauer abzulegen, welche nach den vom Institut für Theaterwis-
senschaft erlassenen Richtlinien durchgeführt wird. Die Anrech-
nung der ECTS-Punkte erfolgt innerhalb der Bachelorarbeit. 
(„Richtlinien mündliche Prüfungen“ und „Kanon prüfungsrelevan-
ter Literatur“ des ITW). Fassung vom 10.05.2021] 
2 Bei der Berechnung der Note für die Bachelorarbeit wird die 
Note für die mündliche Prüfung einfach und die Note für die 
schriftliche Arbeit doppelt gewichtet. 

BENOTUNG UND 
KOMPENSATION 

Art. 19 1 Bachelorstudium wird kumulativ abgeschlossen. Aus 
sämtlichen Modulen und Lehrveranstaltungen in Vorlesungs- 
und Seminarform resultieren aufgrund der Leistungskontrollen 
Noten. Am Ende des Studienprogramms verfügen die Studieren-
den über zwei Noten aus Modulen, neun Noten aus Vorlesun-
gen, zehn Noten aus Seminaren, einer Note aus dem Wahlbe-
reich sowie einer Note aus der Bachelorarbeit inkl. Fachprüfung. 
In allen Leistungskontrollen muss, unter Vorbehalt der in Ab-
satz 3 geregelten Kompensationsbestimmung, mindestens die 
Note 4 erreicht werden. Diese insgesamt dreiundzwanzig Noten 
werden nach der im Artikel 45 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21 fest-
gelegten Gewichtung zu einer Abschlussnote für den Major zu-
sammengefasst. 
2 Für die Bachelorabschlussnote gilt Artikel RSL 45 Absatz 3 
RSL Phil.-hist. 21. [Fassung vom 10.05.2021]  
3 Kompensationsbestimmung: Zwei Noten aus Lehrveranstaltun-
gen in Vorlesungs- oder Seminarform dürfen ungenügend sein. 
(Art. 39 RSL Phil.-hist. 21) [Fassung vom 10.05.2021] 

ZUSAMMENFASSUNG 
BA MAJOR 

Art. 20 Die Studienzeit des Ba Theaterwissenschaft Major um-
fasst sechs Semester, die sich in propädeutische Phase (1. und 
2. Semester) und Hauptphase gliedern. Insgesamt sind zwei 
Grundkursmodule, neun Vorlesungen und zehn Seminare (klei-
nere schriftliche Arbeiten von 20'000 Zeichen sind dabei in min-
destens fünf der zehn Seminare zu schreiben) zu absolvieren. 
Des Weiteren leisten die Studierenden 15 ECTS-Punkte im 
Wahlbereich, schreiben eine Bachelorarbeit im Umfang von 
40'000 Zeichen und legen eine integrierte Fachprüfung ab. Ins-
gesamt müssen aus diesen Leistungen mindestens 120 ECTS-
Punkte resultieren. [Fassung vom 10.05.2021] 

 3. Ba Theaterwissenschaft Minor (60 ECTS-Punkte) [Fas-
sung vom 10.05.2021] 

STUDIENAUFBAU Art. 21 1 Das Ba-Studienprogramm Theaterwissenschaft Minor 
(60 ECTS-Punkte) ist in das Propädeutikum (1. und 2. Semes-
ter) und das Hauptstudium (3. bis 6. Semester) gegliedert. [Fas-
sung vom 10.05.2021] 
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2 In der propädeutischen Phase ist der Besuch von zwei Grund-
kursmodulen (jeweils Grundkurs und Einführungsvorlesung) und 
von zwei weiteren Vorlesungen obligatorisch. Der Übertritt in 
das Hauptstudium kann erst erfolgen, wenn die beiden Module 
absolviert und mit genügenden Leistungen abgeschlossen wur-
den. [Fassung vom 21.05.2012] 
3 Im Hauptstudium ist der Besuch von fünf Lehrveranstaltungen 
in Seminarform sowie von vier Vorlesungen obligatorisch. Im 
fünften oder sechsten Semester muss insgesamt ein Seminar 
des Master-Studienprogramms Theaterwissenschaft/Tanzwis-
senschaft besucht werden. 
4 Insgesamt werden im Ba Theaterwissenschaft Minor Leistun-
gen im Umfang von 60 ECTS-Punkten erbracht. [Fassung vom 
10.05.2021] 
(Anhang 1 Tabellarisches Studienplanmodell und Anhang 2 Be-
schreibung der Lehrveranstaltungen und Modulübersicht) 

FACHAUSBILDUNG Art. 22 1 In der propädeutischen Phase müssen die Studienbe-
reiche folgendermassen berücksichtigt werden: 

a Theatertheorie: Durch das Grundkursmodul I Theaterwis-
senschaft/Theatertheorie, welches einen Grundkurs und 
eine Einführungsvorlesung (insgesamt 6 SWS, 9 ECTS-
Punkte) umfasst. Das Modul bietet eine Einführung in Ar-
beitstechniken und Grundprobleme des Faches und proble-
matisiert unterschiedliche Theaterbegriffe. [Fassung vom 
10.05.2021] 

b Dramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch das Grundkursmo-
dul II „Dramaturgie/Aufführungsanalyse“, welches einen 
Grundkurs und eine Einführungsvorlesung (insgesamt 
6 SWS, 9 ECTS-Punkte) umfasst. In diesem Modul wird ein 
Fachvokabular für die Text- und Produktionsdramaturgie so-
wie für die Analyse szenischer Vorgänge erarbeitet. [Fas-
sung vom 10.05.2021] 

c Theatergeschichte: Durch den Besuch von zwei Vorlesun-
gen (4 SWS, 6 ECTS-Punkte). Anhand von zwei Epochen 
wird die Koexistenz und Entwicklung verschiedener Thea-
terformen innerhalb der Kulturgeschichte problematisiert. 
[Fassung vom 10.05.2021] 

2 In der Hauptphase müssen die Studienbereiche folgendermas-
sen berücksichtigt werden: 

a Dramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch den Besuch von ei-
nem Seminar (2 SWS, 5 ECTS-Punkte), welches der analy-
tischen Beschäftigung mit Theatertexten unter produktions-
dramaturgischen Gesichtspunkten und/oder der Anwendung 
von Konzepten zur Analyse szenischer Vorgänge gewidmet 
ist. [Fassung vom 10.05.2021] 

b Theatertheorie: Durch den Besuch von einem Seminar 
(2 SWS, 5 ECTS-Punkte), in welchem Theater- und Schau-
spieltheorien problematisiert werden. [Fassung vom 
10.05.2021] 
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c Theatergeschichte: Durch den Besuch von einer Vorlesung 
(2 SWS, 3 ECTS-Punkte) und einem Seminar (2 SWS, 
5 ECTS-Punkte). Anhand eines Epochenüberblicks in der 
Vorlesung und durch den exemplarischen Umgang mit Pri-
märmaterialien und Sekundärliteratur im parallel dazu statt-
findenden Seminar wird die Koexistenz und Entwicklung 
verschiedener Theaterformen innerhalb der Kulturge-
schichte problematisiert. [Fassung vom 10.05.2021] 

d Drei Vorlesungen (6 SWS, 9 ECTS-Punkte) und zwei Semi-
nare (4 SWS, 9 bis 10 ECTS-Punkte) können innerhalb des 
Lehrangebots für die Ba-Stufe frei gewählt werden. [Fassung 
vom 10.05.2021] 

EMPIRISCHE AUSBILDUNG Art. 23 Insbesondere innerhalb des Studienbereichs Dramatur-
gie gehören auch praktische Übungen zum Studienprogramm 
(Konzeption von Aufführungen, Erarbeitung von Spielfassungen 
und -szenen etc.). 

SCHRIFTLICHE ARBEITEN Art. 24 In drei der insgesamt fünf Lehrveranstaltungen in Semi-
narform, die im Ba Theaterwissenschaft Minor obligatorisch 
sind, schreiben die Studierenden eine kleinere schriftliche Arbeit 
von 20'000 Zeichen. Diese Arbeiten müssen auf die drei Studi-
enbereiche Theatergeschichte, Theatertheorie und Dramatur-
gie/Aufführungsanalyse verteilt werden. [Fassung vom 21.05.2012] 

BENOTUNG UND 
KOMPENSATION 

Art. 25 1 Das Bachelorstudium wird kumulativ abgeschlossen. 
Aus sämtlichen Modulen und Lehrveranstaltungen in Vorle-
sungs- und Seminarform resultieren aufgrund der Leistungskon-
trollen Noten. Am Ende des Studienprogramms verfügen die 
Studierenden über zwei Noten aus Modulen, sechs Noten aus 
Vorlesungen, fünf Noten aus Seminaren. In allen Leistungskon-
trollen muss, unter Vorbehalt der in Absatz 2 geregelten Kom-
pensationsbestimmung, mindestens die Note 4 erreicht werden. 
Diese insgesamt dreizehn Noten werden nach der im Artikel 45 
Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21 festgelegten Gewichtung zu einer 
Abschlussnote für den Minor zusammengefasst. 
2 Kompensationsbestimmung: Zwei Noten aus Lehrveranstaltun-
gen in Vorlesungs- oder Seminarform dürfen ungenügend sein. 

ZUSAMMENFASSUNG 
BA MINOR (60 ECTS-PUNKTE) 
[Fassung vom 10.05.2021] 

Art. 26 Die Studienzeit des Ba Theaterwissenschaft Minor um-
fasst sechs Semester, die sich in propädeutische Phase (1. und 
2. Semester) und Hauptphase gliedern. Insgesamt sind zwei 
Grundkursmodule, sechs Vorlesungen und fünf Seminare (klei-
nere schriftliche Arbeiten von 20'000 Zeichen sind dabei in min-
destens drei der fünf Seminare zu schreiben) zu absolvieren. 
Insgesamt müssen aus diesen Leistungen mindestens 60 ECTS 
resultieren. [Fassung vom 10.05.2021] 

  



 

10 

 4. Ba-Theaterwissenschaft Minor (30 ECTS-Punkte) [Fas-
sung vom 10.05.2021] 

ZULASSUNG Art. 27 Es wird ein Ba-Theaterwissenschaft Minor im Umfang 
von 30 ECTS-Punkten angeboten. Für die Zulassung von aus-
seruniversitären Studierenden zu diesem Angebot muss vor Se-
mesterbeginn ein Gesuch an das Institut für Theaterwissen-
schaft gerichtet werden. [Fassung vom 10.05.2021] 

STUDIENAUFBAU Art. 28 1 Das Ba-Studienprogramm Theaterwissenschaft Minor 
(30 ECTS-Punkte) ist in das Propädeutikum (1. und 2. Semes-
ter) und das Hauptstudium (3. und 4. Semester) gegliedert. [Fas-
sung vom 10.05.2021] 
2 In der propädeutischen Phase ist der Besuch der Grundkurs-
module I und II obligatorisch, zu denen je ein Grundkurs und 
eine Einführungsvorlesung gehören. [Fassung vom 21.05.2012] 
3 Im Hauptstudium ist der Besuch von zwei Lehrveranstaltungen 
in Seminarform sowie von einer Vorlesung obligatorisch. [Fas-
sung vom 21.05.2012] 
4 Insgesamt werden im Ba Theaterwissenschaft Minor Leistun-
gen im Umfang von 30 ECTS-Punkten erbracht. [Fassung vom 
10.05.2021] 

(Anhang 1 Tabellarisches Studienplanmodell und Anhang 2 Be-
schreibung der Lehrveranstaltungen und Modulübersicht) 

FACHAUSBILDUNG Art. 29 1 In der propädeutischen Phase müssen die Studienbe-
reiche folgendermassen berücksichtigt werden: 

a Theatertheorie: Durch das Grundkursmodul I „Theaterwis-
senschaft/Theatertheorie“, welches einen Grundkurs und 
eine Einführungsvorlesung (insgesamt 6 SWS, 9 ECTS-
Punkte) umfasst. Diese Lehrveranstaltungen bieten eine 
Einführung in Arbeitstechniken und Grundprobleme des Fa-
ches und problematisieren unterschiedliche Theaterbegriffe. 
[Fassung vom 10.05.2021] 

b Dramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch das Grundkursmo-
dul II „Dramaturgie/Aufführungsanalyse“, welches einen 
Grundkurs und eine Einführungsvorlesung (insgesamt 
6 SWS, 9 ECTS-Punkte) umfasst. In diesen Lehrveranstal-
tungen wird ein Fachvokabular für die Text- und Produkti-
onsdramaturgie sowie für die Analyse szenischer Vorgänge 
erarbeitet. [Fassung vom 10.05.2021] 

2 In der Hauptphase müssen die Studienbereiche folgendermas-
sen berücksichtigt werden: 

a Dramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch den Besuch von ei-
nem Seminar (2 SWS, 4 bis 5 ECTS-Punkte), welches der 
analytischen Beschäftigung mit Theatertexten unter produk-
tionsdramaturgischen Gesichtspunkten und/oder der An-
wendung von Konzepten zur Analyse szenischer Vorgänge 
gewidmet ist. [Fassung vom 10.05.2021] 
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b Theatertheorie: Durch den Besuch von einem Seminar 
(2 SWS, 5 ECTS-Punkte), in welchem Theater- und Schau-
spieltheorien problematisiert werden. [Fassung vom 
10.05.2021] 

c Theatergeschichte: Durch den Besuch von einer Vorlesung 
(2 SWS, 3 ECTS-Punkte) wird die Koexistenz und Entwick-
lung verschiedener Theaterformen innerhalb der Kulturge-
schichte problematisiert. [Fassung vom 10.05.2021] 

SCHRIFTLICHE ARBEITEN Art. 30 In einer der insgesamt drei Lehrveranstaltungen in Se-
minarform, die im Ba Theaterwissenschaft Minor obligatorisch 
sind, schreiben die Studierenden eine kleinere schriftliche Arbeit 
von 20'000 Zeichen. [Fassung vom 21.05.2012] 

BENOTUNG UND 
KOMPENSATION 

Art. 31 1 Das Bachelorstudium wird kumulativ abgeschlossen. 
Aus sämtlichen Modulen und Lehrveranstaltungen resultieren 
aufgrund der Leistungskontrollen Noten. Am Ende des Studien-
programms verfügen die Studierenden über zwei Noten aus den 
Grundkursmodulen, zwei Noten aus Seminaren und einer Note 
aus einer Vorlesung. Diese insgesamt fünf Noten werden nach 
der im Artikel 45 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21 festgelegten Ge-
wichtung zu einer Abschlussnote für den Minor zusammenge-
fasst. [Fassung vom 10.05.2021] 
2 Kompensationsbestimmung: Eine Note aus Lehrveranstaltun-
gen in Vorlesungs- oder Seminarform darf ungenügend sein. 

ZUSAMMENFASSUNG 
BA MINOR (30 ECTS-PUNKTE) 
[Fassung vom 10.05.2021] 

Art. 32 Die Studienzeit des Ba Theaterwissenschaft Minor um-
fasst vier Semester, die sich in propädeutische Phase (1. und 
2. Semester) und Hauptphase (3. und 4. Semester) gliedern. 
Insgesamt sind zwei Grundkursmodule, zwei Seminare (eine 
kleinere schriftliche Arbeit von 20'000 Zeichen ist dabei in min-
destens einem der zwei Seminare zu schreiben) und eine Vorle-
sung zu absolvieren. Insgesamt müssen aus diesen Leistungen 
mindestens 30 ECTS-Punkte resultieren. [Fassung vom 
10.05.2021] 

 III. Master-Studienprogramme 

 1. Ma-Studienprogramm Theaterwissenschaft/Tanz-
wissenschaft allgemein 

INHALTE Art. 33 1 Theaterwissenschaft und Tanzwissenschaft untersu-
chen theatrale Praktiken der Vergangenheit und Gegenwart und 
setzen dabei historisches und theoretisches Wissen mit drama-
turgischen und analytischen Fragestellungen in Beziehung. The-
ater- bzw. Tanzwissenschaft kann, sofern sie dabei historisiert, 
systematisch betrieben werden, besitzt einen anthropologischen 
Kern und hat szenische Vorgänge zum Gegenstand. 
Mit ihren Studienbereichen Geschichte, Theorie und Dramatur-
gie/Aufführungsanalyse trägt sie nach Möglichkeit in Kombina-
tion mit Praktika dazu bei, dass der öffentliche Diskurs über The-
ater und Tanz differenzierter und qualifizierter geführt werden 
kann. Der Gegenstandsbereich der Studienprogramme liegt 
hauptsächlich in der europäischen Theater- und Tanzgeschichte 
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sowie dem gegenwärtigen Theater- und Tanzschaffen von regio-
naler bis internationaler Ausstrahlung. 
Unterschiedlichste Erscheinungen und Ereignisse aus den Be-
reichen der Festkultur, des Alltags sowie der Kunst werden in 
Hinblick auf Funktionen und Strukturen szenischen Handelns 
verglichen und bewertet, auch in Hinblick auf die abweichenden 
Spezifika der Produkte audiovisueller Medien. Damit werden 
Phänomene innerhalb gesellschaftlich bedingter Theatergefüge 
problematisiert. 
Der Masterstudiengang kann mit dem Schwerpunkt Theater o-
der Tanz studiert werden. 
2 Im Master-Studienprogramm Theaterwissenschaft/Tanzwis-
senschaft mit Schwerpunkt Theater stehen folgende Themen im 
Vordergrund: Europäische Theatergeschichte und Theatertheo-
rie, Theaterästhetik, Anthropologie und Theater, Kultur- und 
Theaterhistoriographie, Analyse von Dramenliteratur, Theorie 
und Analyse postmoderner Theaterformen, Theaterpublizistik, 
Szenisches Schreiben, Theaterrecht. 
3 Im Master-Studienprogramm Theaterwissenschaft/Tanzwis-
senschaft mit Schwerpunkt Tanz stehen folgende Themen im 
Vordergrund: Analyse historischer und gegenwärtiger Tanzfor-
men, Tanznotationen, Ästhetik europäischer und aussereuropäi-
scher Tanzformen, Theorie und Geschichte von Körperkonzep-
ten und Bewegungsstilen, Tanzpublizistik. 

AUSBILDUNGSZIELE Art. 34 Das Master-Studienprogramm Theaterwissenschaft/ 
Tanzwissenschaft vertieft und erweitert den auf der Ba-Stufe er-
arbeiteten Fundus neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne 
einer fachwissenschaftlichen Ausbildung. Dabei tritt die angelei-
tete komplexe Auseinandersetzung mit historischen und gegen-
wärtigen szenischen Vorgängen und Ereignissen sowie mit the-
oretischen und praktischen Fragestellungen zur Theater- und 
Tanzgenese in den Vordergrund. Die Studierenden werden be-
fähigt, szenische Vorgänge und Aufführungen selbständig zu 
analysieren und zu konzipieren. 
Als späteres berufliches Einsatzgebiet gilt neben den Bereichen 
Theater und Tanz der gesamte kulturelle Bereich, einschliesslich 
Publizistik, Verlagswesen, audiovisuelle Medien und Kulturma-
nagement. 

SCHWERPUNKTE Art. 35 1 Der Masterstudiengang Theaterwissenschaft/Tanz-
wissenschaft kann mit dem Schwerpunkt Theater oder Tanz stu-
diert werden. 
2 Theater- und tanzwissenschaftliche Fragestellungen erfordern 
eine flexible Anwendung von historischem, theoretischem, dra-
maturgischem und aufführungsanalytischem Wissen, entspre-
chenden Kompetenzen und praktischen Erfahrungen. Diese Stu-
dienbereiche werden auf der Masterstufe den beiden Schwer-
punkten folgendermassen zugeordnet: 
 



 

13 

Schwerpunkt Theater 
Studienbereiche 

1. Theatergeschichte 
2. Theatertheorie 
3. Dramaturgie und Aufführungsanalyse 
4. Schulung von Basiskompetenzen in Übungen und Praktika 

Schwerpunkt Tanz 
Studienbereiche 

1. Tanzgeschichte 
2. Tanztheorie 
3. Tanzdramaturgie u. Aufführungsanalyse 
4. Schulung von Basiskompetenzen in Übungen und Praktika 

Im Ma-Studienprogramm werden Lehrveranstaltungen mit The-
men angeboten, deren Bearbeitung die Berücksichtigung meh-
rerer Teilgebiete erfordert. 
3 Praktisch orientierte Basiskompetenzen werden in Übungen 
geschult. Im Ma-Major-Studienprogramm ist zudem ein Prakti-
kum obligatorisch. (Art. 39 Abs. 2, Praktika) 
4 Die Berücksichtigung sämtlicher Studienbereiche wird durch 
die Artikel 38 (Major 90 ECTS-Punkte) und 46 (Minor 30 ECTS-
Punkte) geregelt. [Fassung vom 10.05.2021] 

ZULASSUNG Art. 36 1 Die Zulassung zum Master-Studienprogramm richtet 
sich nach Artikel 50 und 51 RSL Phil.-hist. 21. Studierende, die 
an einer Schweizer Universität den Titel eines Bachelor of Arts 
in Theatre and Dance Studies erworben haben, sind zum Ma-
Studienprogramm Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft (Ma-
jor und Minor) zugelassen. Studierende, die das Ba-Studienpro-
gramm Theaterwissenschaft (Minor) absolviert haben, sind zum 
Ma-Studienprogramm Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft 
(Minor) zugelassen. [Fassung vom 10.05.2021] 
2 Zum Ma Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft mit Schwer-
punkt Tanz (Major) ist zugelassen, wer den Ba Theaterwissen-
schaft (Major) erfolgreich absolviert hat und auf der Ba-Stufe be
reits tanzspezifische Lehrveranstaltungen im Umfang von zwei 
Seminaren sowie zwei Vorlesungen (8 SWS) belegt und zudem 
die Bachelorarbeit zu einem Tanzthema verfasst hat. 
Zum Ma Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft mit Schwer-
punkt Tanz (Minor) ist zugelassen, wer den Ba Theaterwissen-
schaft (Minor) erfolgreich absolviert hat und auf der Ba-Stufe be
reits tanzspezifische Lehrveranstaltungen im Umfang von zwei 
Seminaren sowie einer Vorlesung (6 SWS) belegt hat. 
3 Das nach Organisationsreglement kompetente Organ der Phi-
losophisch-historischen Fakultät entscheidet nach Rücksprache 
mit den an den Studienprogrammen beteiligten Professorinnen 
und Professoren über die Anerkennung und Anrechnung von 
Studienleistungen, die an anderen schweizerischen universitä-
ren Hochschulen erbracht worden sind. 

-

-
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4 Das nach Organisationsreglement kompetente Organ der Phi-
losophisch-historischen Fakultät entscheidet nach Rücksprache 
mit den an den Studienprogrammen beteiligten Professorinnen 
und Professoren über die Anerkennung und Anrechnung von 
Studienleistungen, die an ausländischen universitären Hoch-
schulen erbracht worden sind. 
Studierende mit dem Abschluss Bachelor of Arts in Theatre and 
Dance Studies bzw. mit einem ähnlich lautenden Titel einer aus-
ländischen Universität, haben Zugang zum Ma-Studienpro-
gramm Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft (Major und Mi-
nor), sofern die Universität, an welcher sie diesen B A-Titel er-
worben haben, ihnen diesen Zugang auch gewährt hätte. 
5 Studierende, die an der Universität Bern, an einer anderen 
Schweizer Universität oder im Ausland einen Bachelor of Arts in 
einem philosophisch-historisch orientierten Studienprogramm er-
worben haben, werden im Hinblick auf die Zulassung zum Ma 
Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft (Major und Minor) ent-
weder in das Ba-Studienprogramm eingestuft oder unter der 
Vereinbarung von Zusatzleistungen direkt zum Masterstudien-
programm zugelassen. Bei der individuellen Einstufung können 
Studienleistungen aus anderen Studienprogrammen angerech-
net werden, wenn sie der allgemeinen wissenschaftlichen Aus-
bildung dienen, im Wahlbereich angerechnet werden können o-
der wenn die erbrachten Studienleistungen zu den Inhalten, 
Problemen und Methoden der theater- und tanzwissenschaftli-
chen Studienschwerpunkte eine deutliche Affinität aufweisen. 
Bei der Einstufung werden die noch zu erbringenden Studienlei-
stungen definiert (inhaltlich und Umfang in ECTS-Punkten). [Fas-
sung vom 10.05.2021] 

 2. Ma Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft Major 
(90 ECTS-Punkte) [Fassung vom 10.05.2021] 

STUDIENAUFBAU Art. 37 1 Das Masterstudienprogramm Theaterwissenschaft/ 
Tanzwissenschaft ist in das Masterstudium (7. bis 9. Semester) 
und die Abschlussphase (10. Semester) gegliedert. Es kann mit 
dem Schwerpunkt Theater oder Tanz studiert werden. 
2 Im Masterstudium ist der Besuch von vier Vorlesungen, sechs 
Seminaren und zwei Übungen obligatorisch. Zudem muss ein 
Praktikum absolviert werden. 
3 In der Abschlussphase steht das Verfassen der Masterarbeit 
sowie die Vorbereitung auf die integrierte Fachprüfung im Zent-
rum. Die Annahme der Masterarbeit sowie das Ablegen der da-
mit verbundenen Fachprüfung ist erst nach dem Erfüllen der ob-
ligatorischen Lehrveranstaltungen möglich. 
4 Insgesamt sind im Ma Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft 
Major Leistungen im Umfang von 90 ECTS-Punkten zu erbrin-
gen. [Fassung vom 10.05.2021] 
(Anhang 1 Tabellarisches Studienplanmodell und Anhang 2 Be-
schreibung der Lehrveranstaltungen) 
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FACHAUSBILDUNG Art. 38 1 Im Masterstudium werden die historischen, theoreti-
schen, dramaturgischen und aufführungsanalytischen Kennt-
nisse erweitert, vertieft und innerhalb von komplexen Fragen an-
gewendet. Besondere Beachtung gilt dabei zeitgenössischen 
Theater- und Tanzformen. Diese werden aus kulturhistorischer 
Perspektive beleuchtet und innerhalb theoretischer sowie dra-
maturgischer Kategorien reflektiert. Die Studierenden erwerben 
dabei die Fähigkeit, gesehene Aufführungen differenziert zu be-
urteilen und künftige Aufführungen zu konzipieren. 
2 Studierende, die den Schwerpunkt Theater gewählt haben, 
müssen die einzelnen Studienbereiche folgendermassen be-
rücksichtigen: 

a Theatertheorie: Durch den Besuch eines Seminars (2 SWS, 
6 ECTS-Punkte), in welchem theoretische Diskurse erarbei-
tet und problematisiert werden, die im Zusammenhang mit 
Theater und Theatralität bedeutend sind. [Fassung vom 
10.05.2021] 

b Dramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch den Besuch eines 
Seminars (2 SWS, 6 ECTS-Punkte), in welchem theoreti-
sche und praktische Fragestellungen zur Dramaturgie des 
Textes, Dramaturgie des Schreibens, zur Produktionsdra-
maturgie und/oder Aufführungsanalyse behandelt werden. 
[Fassung vom 10.05.2021] 

c Theatergeschichte: Durch den Besuch eines Seminars 
(2 SWS, 6 ECTS-Punkte) und einer Vorlesung (2 SWS, 
3 ECTS-Punkte), wo Theatergefüge innerhalb anthropologi-
scher und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge erforscht 
werden. [Fassung vom 10.05.2021] 

d Drei Vorlesungen (6 SWS, 9 ECTS-Punkte) und drei Semi-
nare (6 SWS, 18 ECTS-Punkte) können die Studierenden 
innerhalb des Lehrangebots für die Ma-Stufe frei wählen. 
[Fassung vom 10.05.2021] 

3 Studierende, die den Schwerpunkt Tanz gewählt haben müs-
sen die einzelnen Studienbereiche folgendermassen berücksich-
tigen: 

a Tanztheorie: Durch den Besuch eines Seminars (2 SWS, 
6 ECTS-Punkte), in welchem theoretische Diskurse erarbei-
tet und problematisiert werden, die im Zusammenhang mit 
Tanz, Tanznotation und Körperlichkeit bedeutend sind. [Fas-
sung vom 10.05.2021] 

b Tanzdramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch den Besuch 
eines Seminars (2 SWS, 6 ECTS-Punkte), in welchem theo-
retische und praktische Fragestellungen zur Dramaturgie 
des Tanzes, zur Produktionsdramaturgie und/oder Auffüh-
rungsanalyse behandelt werden. [Fassung vom 10.05.2021] 

c Tanzgeschichte: Durch den Besuch eines Seminars 
(2 SWS, 6 ECTS) und einer Vorlesung (2 SWS, 3 ECTS), 
wo verschiedene Tanzformen innerhalb anthropologischer 
und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge erforscht wer-
den. [Fassung vom 10.05.2021] 
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d Drei Vorlesungen (6 SWS, 9 ECTS) und drei Seminare 
(6 SWS, 18 ECTS) können die Studierenden innerhalb des 
Lehrangebots für die Ma-Stufe frei wählen. [Fassung vom 
10.05.2021] 

EMPIRISCHE AUSBILDUNG UND 
PRAKTIKA 

Art. 39 1 In den Übungen werden praktische Fähigkeiten er-
probt (Szenisches Schreiben, Theater- und Tanzkritik etc.) und 
Tendenzen des aktuellen Theater- und Tanzschaffens praxisnah 
diskutiert (Exkursionen zum Berliner Theatertreffen, Mitarbeit im 
Rahmenprogramm von Theater- und Tanzfestivals etc.). [Fas-
sung vom 21.05.2012] 
2 Auf der Masterstufe ist im Major ein Praktikum in einer mit The-
ater und Tanz in Verbindung stehenden Einrichtung obligato-
risch. Praktika dienen der Anwendung von im Studium erworbe-
nen Kompetenzen und bringen die Studierenden nach Möglich-
keit in Kontakt mit einem angestrebten Berufsfeld. Grundlage 
der Kreditierung bildet ein von der Einrichtung beglaubigter 
Nachweis der geleisteten Arbeitsstunden sowie eine schriftliche 
Arbeit, welche das Praktikum bilanziert. Höchstens können 
6 ECTS-Punkte (entspricht einem Arbeitsaufwand von 150 bis 
180 Stunden) pro Arbeitsprojekt kreditiert werden. Die Studie-
renden sind für das Finden einer Praktikumsstelle selber verant-
wortlich und informieren eine/n Mitarbeitende/n mit Lehrfunktion 
über den bevorstehenden Einsatz. („Richtlinien Praktika“ des 
ITW) [Fassung vom 10.05.2021] 
3 Alle Leistungen im Bereich der empirischen Ausbildung und 
der Praktika werden aufgrund der innerhalb von Übungen er-
brachten Leistungen und Praktikaberichten benotet. 

SCHRIFTLICHE ARBEITEN Art. 40 In drei der insgesamt sechs Lehrveranstaltungen in Se-
minarform, die im Ma Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft 
Major obligatorisch sind, schreiben die Studierenden eine klei-
nere schriftliche Arbeit von 20'000 Zeichen, deren Kreditierung 
innerhalb der Lehrveranstaltungen erfolgt. [Fassung vom 
21.05.2012] 

MASTERARBEIT Art. 41 1 Während der Abschlussphase ist nach Absprache mit 
einem/r Dozierenden gemäss Artikel 24 Absatz 3 RSL Phil.-
hist. 21 eine Masterarbeit über ein frei gewähltes Thema zu ver-
fassen (Umfang: 140'000 bis 160'000 Zeichen). Darin erbringen 
Studierende den Nachweis, dass sie eine wissenschaftliche 
Problemstellung selbständig und wissenschaftlich begründet zu 
behandeln vermögen. Kreditierung: 30 ECTS-Punkte inkl. Fach-
prüfung. [Fassung vom 10.05.2021] 
2 In der Themenwahl muss der gewählte Schwerpunkt Theater 
oder Tanz berücksichtigt werden. 
3 Die Planung der Abschlussphase muss nach dem zweiten Se-
mester des Masterstudiums erfolgen, wobei die vom Dekanat 
der Philosophisch-historischen Fakultät bekannt gegebenen An-
melde- und Abgabetermine zu beachten sind (Art. 55 RSL Phil.-
hist. 21). [Fassung vom 10.05.2021] 
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4 Die Themenvergabe der Masterarbeit erfolgt zwischen dem 
zweiten und dritten Semester des Masterstudiums und wird 
durch die Erarbeitung einer Projektskizze samt Inhaltsverzeich-
nis durch die Studierenden bestätigt, die sich damit auch ver-
pflichten, die Arbeit rund sechs Monate später einzureichen. Be-
gründete Verlängerungsgesuche sind an das Dekanat zu rich-
ten. Die Arbeit wird in zweifacher Ausführung im Dekanat einge-
reicht (Art. 29 bis 32 und Art. 53 bis 57 RSL Phil.-hist. 21). [Fas-
sung vom 10.05.2021] 

MASTER-FACHPRÜFUNG Art. 42 1 Im Zusammenhang mit der Masterarbeit ist am Ende 
der Abschlussphase eine mündliche Fachprüfung von 45 Minu-
ten Dauer abzulegen, welche nach den vom Institut für Theater-
wissenschaft erlassenen Richtlinien durchgeführt wird. Die An-
rechnung der ECTS-Punkte erfolgt im Rahmen der Masterarbeit. 
(„Richtlinien mündliche Prüfungen“ und „Kanon prüfungsrelevan-
ter Literatur“ des ITW) [Fassung vom 21.05.2012] 
2 Bei der Berechnung der Note für die Masterarbeit wird die Note 
für die mündliche Prüfung einfach und die Note für die schriftli-
che Arbeit doppelt gewichtet. 

BENOTUNG UND 
KOMPENSATION 

Art. 43 1 Das Masterstudium wird kumulativ abgeschlossen. 
Aus sämtlichen Lehrveranstaltungen resultieren aufgrund der 
Leistungskontrollen Noten. Am Ende des Studienprogramms 
verfügen die Studierenden über sechs Noten aus Seminaren, 
vier Noten aus Vorlesungen, zwei Noten aus Übungen sowie je 
eine Note aus dem Praktikum und der Masterarbeit inkl. Fach-
prüfung. Die Abschlussnote des Major wird gemäss Artikel 58 
Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21 berechnet . In allen Leistungskontrol-
len muss, unter Vorbehalt der in Absatz 3 geregelten Kompen-
sationsbestimmung, mindestens die Note 4 erreicht werden. 
[Fassung vom 10.05.2021] 
2 Für die Masterabschlussnote gilt Artikel 58 Absatz 3 RSL Phil.-
hist. 21. [Fassung vom 10.05.2021] 
3 Kompensationsbestimmung: Zwei Noten aus Lehrveranstaltun-
gen in Vorlesungs- oder Seminarform dürfen ungenügend sein. 

ZUSAMMENFASSUNG 
MA MAJOR 

Art. 44 Die Studienzeit des Ma Theaterwissenschaft/Tanzwis-
senschaft Major umfasst vier Semester, die sich in Masterstu-
dium (7. bis 9. Semester) und Abschlussphase gliedern (10. Se-
mester). Insgesamt sind vier Vorlesungen, sechs Seminare (klei-
nere schriftliche Arbeiten von 20'000 Zeichen sind dabei in min-
destens drei der sechs Seminare zu schreiben) sowie zwei 
Übungen und ein Praktikum zu absolvieren. Des Weiteren 
schreiben die Studierenden eine theater- oder tanzspezifische 
Masterarbeit im Umfang von 140'000 bis 160'000 Zeichen und 
legen eine integrierte Fachprüfung ab. Insgesamt müssen aus 
diesen Leistungen mindestens 90 ECTS-Punkte resultieren. 
[Fassung vom 10.05.2021] 
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 3. Ma Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft Minor 
(30 ECTS-Punkte) [Fassung vom 10.05.2021] 

STUDIENAUFBAU Art. 45 1 Das Masterstudienprogramm Theaterwissenschaft/ 
Tanzwissenschaft ist in das Masterstudium (7. und 8. Semester) 
und die Abschlussphase (9. und 10. Semester) gegliedert. Es 
kann mit dem Schwerpunkt Theater oder Tanz studiert werden. 
2 Im Masterstudium ist der Besuch von vier Vorlesungen und 
drei Seminaren obligatorisch. 
3 In der Abschlussphase verfassen die Studierenden eine Semi-
nararbeit (Umfang: 40'000 bis 60'000 Zeichen). 
4 Insgesamt sind im Ma Theaterwissenschaft/Tanzwissenschaft 
Minor Leistungen im Umfang von 30 ECTS-Punkten zu erbrin-
gen. (Anhang 1 Tabellarisches Studienplanmodell und Anhang 2 
Beschreibung der Lehrveranstaltungen) 

FACHAUSBILDUNG Art. 46 1 Im Masterstudium werden die historischen, theoreti-
schen, dramaturgischen und aufführungsanalytischen Kennt-
nisse erweitert, vertieft und innerhalb von komplexen Fragen an-
gewendet. Besondere Beachtung gilt dabei zeitgenössischen 
Theater- und Tanzformen. Diese werden aus kulturhistorischer 
Perspektive beleuchtet und innerhalb theoretischer sowie dra-
maturgischer Kategorien reflektiert. Die Studierenden erwerben 
dabei die Fähigkeit, gesehene Aufführungen differenziert zu be-
urteilen und künftige Aufführungen zu konzipieren. 
2 Studierende, die den Schwerpunkt Theater gewählt haben 
müssen die einzelnen Studienbereiche folgendermassen be-
rücksichtigen: 

a Theatertheorie: Durch den Besuch eines Seminars (2 SWS, 
6 ECTS-Punkte), in welchem theoretische Diskurse erarbei-
tet und problematisiert werden, die im Zusammenhang mit 
Theater und Theatralität bedeutend sind. [Fassung vom 
10.05.2021] 

b Dramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch den Besuch eines 
Seminars (2 SWS, 6 ECTS-Punkte), in welchem theoreti-
sche und praktische Fragestellungen zur Dramaturgie des 
Textes, Dramaturgie des Schreibens, zur Produktionsdra-
maturgie und/oder Aufführungsanalyse behandelt werden. 
[Fassung vom 10.05.2021] 

c Theatergeschichte: Durch den Besuch von zwei Vorlesun-
gen (4 SWS, 6 ECTS-Punkte), in denen Theatergefüge in-
nerhalb anthropologischer und kulturgeschichtlicher Zusam-
menhänge erforscht werden. [Fassung vom 10.05.2021] 

d Zwei Vorlesungen (4 SWS, 6 ECTS-Punkte) und ein Semi-
nar (2 SWS, 6 ECTS-Punkte) können die Studierenden in-
nerhalb des Lehrangebots für die Ma-Stufe frei wählen. 
[Fassung vom 10.05.2021] 
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3 Studierende, die den Schwerpunkt Tanz gewählt haben müs-
sen die einzelnen Studienbereiche folgendermassen berücksich
tigen: 

a Tanztheorie: Durch den Besuch eines Seminars (2 SWS, 
6 ECTS-Punkte), in welchem theoretische Diskurse erarbei
tet und problematisiert werden, die im Zusammenhang mit 
Tanz, Tanznotation und Körperlichkeit bedeutend sind. [Fas
sung vom 10.05.2021] 

b Tanzdramaturgie/Aufführungsanalyse: Durch den Besuch 
eines Seminars (2 SWS, 6 ECTS-Punkte), in welchem theo
retische und praktische Fragestellungen zur Dramaturgie 
des Tanzes, zur Produktionsdramaturgie und/oder Auffüh-
rungsanalyse behandelt werden. [Fassung vom 10.05.2021] 

c Tanzgeschichte: Durch den Besuch von zwei Vorlesungen 
(4 SWS, 6 ECTS-Punkte), in denen verschiedene Tanzfor-
men innerhalb anthropologischer und kulturgeschichtlicher 
Zusammenhänge erforscht werden. [Fassung vom 
10.05.2021] 

d Zwei Vorlesungen (4 SWS, 6 ECTS-Punkte) und ein Semi-
nar (2 SWS, 6 ECTS-Punkte) können die Studierenden in-
nerhalb des Lehrangebots für die Ma-Stufe frei wählen. 
[Fassung vom 10.05.2021] 

-

-

-

-

SCHRIFTLICHE ARBEITEN Art. 47 In zwei der insgesamt drei Seminare, die im Ma Thea-
terwissenschaft/Tanzwissenschaft Minor obligatorisch sind, 
schreiben die Studierenden eine kleinere schriftliche Arbeit von 
20'000 Zeichen, deren Kreditierung innerhalb der Seminare er-
folgt. Während des Abschlussphase ist nach Absprache mit ei-
ner/m Dozierenden zudem eine grössere Seminararbeit zu ver-
fassen (Umfang: 40'000 bis 60'000 Zeichen), deren Anrechnung 
ebenfalls als Bestandteil der Kreditierung der entsprechenden 
Lehrveranstaltung erfolgt. In der Themenwahl muss der ge-
wählte Schwerpunkt Theater oder Tanz berücksichtigt werden. 
[Fassung vom 21.05.2012] 

BENOTUNG UND 
KOMPENSATION 

Art. 48 1 Das Masterstudium wird kumulativ abgeschlossen. 
Aus sämtlichen Lehrveranstaltungen resultieren aufgrund der 
Leistungskontrollen Noten. In allen Leistungskontrollen muss 
mindestens die Note 4 erreicht werden. Am Ende des Studien-
programms verfügen die Studierenden über vier Noten aus Vor-
lesungen und drei Noten aus Seminaren. Diese insgesamt sie-
ben Noten werden nach der im Artikel 58 Absatz 2 RSL Phil.-
hist. 21 festgelegten Gewichtung zu einer Abschlussnote zu-
sammengefasst. 
2 Kompensationsbestimmung: Eine Note aus Lehrveranstaltun-
gen in Vorlesungs- oder Seminarform darf ungenügend sein. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
MA MAJOR 

Art. 49 Die Studienzeit des Ma Theaterwissenschaft/Tanzwis-
senschaft Minor umfasst vier Semester, die sich in Masterstu-
dium (7. bis 8. Semester) und Abschlussphase gliedern (9. und 
10. Semester). Insgesamt sind vier Vorlesungen und drei Semi-
nare (kleinere schriftliche Arbeiten von 20'000 Zeichen sind da-
bei in mindestens zwei der drei Seminare zu schreiben) obliga-
torisch. Des Weiteren schreiben die Studierenden eine grössere 
theater- oder tanzspezifische Seminararbeit im Umfang von 
40'000 bis 60'000 Zeichen. Insgesamt müssen aus diesen Leis-
tungen mindestens 30 ECTS-Punkte resultieren. [Fassung vom 
10.05.2021] 

 IV. Schlussbestimmungen 

ÄNDERUNG DES 
STUDIENPLANS 

Art. 50 Die Änderungen des Studienplans unterliegen der Ge-
nehmigung durch die Universitätsleitung. Ausgenommen sind 
die Änderungen der Anhänge, die in der Kompetenz des Fakul-
tätskollegiums stehen. 

INKRAFTTRETEN Art. 51 Dieser Studienplan ersetzt den Studienplan der Philo-
sophisch-historischen Fakultät für das Fach Theaterwissen-
schaft vom 1. September 1999 und tritt am 1. Oktober 2005 in 
Kraft, die Übergangsbestimmungen richten sich nach dem Arti-
kel 55 RSL 05. 
 
 

Bern Im Namen der Philosophisch-historischen Fakultät 
Der Dekan: 
 
 
 

 

Von der Universitätsleitung genehmigt: 

Bern Der Rektor 
  

 
 

Änderungen 
 

Inkrafttreten 

Nachführung der RSL-Änderung vom 31. Januar 2009, in Kraft am 1 Februar 2009 
Nachführung der RSL-Änderung vom 10. Mai 2010, in Kraft am 1. August 2010 
Nachführung der RSL-Änderung vom 21. März 2011, in Kraft am 1. Mai 2011 
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Änderung vom 21. Mai 2012, in Kraft am 1. August 2012 
Änderung vom 10. Mai 2021, in Kraft am 1. August 2021 
 
Übergangsbestimmungen 

Übergangsbestimmungen zur Nachführung der RSL-Änderung vom 21. März 2011 
Bis am 31. August 2013 (Datum des Abschlusses) wird die für die Studierenden günstigere 
Berechnung für die Masternote angewandt (Art. 43). Ab 1. September 2013 kommt nur noch 
die neue Berechnung zur Anwendung. 

aArt. 43 1 Das Masterstudium wird kumulativ abgeschlossen. Aus sämtlichen Lehrver-
anstaltungen resultieren aufgrund der Leistungskontrollen Noten. Am Ende des Studien-
programms verfügen die Studierenden über sechs Noten aus Seminaren, vier Noten aus 
Vorlesungen, zwei Noten aus Übungen sowie je einer Note aus dem Praktikum und der 
Masterarbeit inkl. Fachprüfung. Die Masterarbeit wird in die Berechnung der Abschluss-
note für den Major nicht einbezogen. Die restlichen dreizehn Noten werden nach der im 
Artikel 44 Absatz 1 RSL 05 festgelegten Gewichtung zu einer Abschlussnote für den Ma-
jor zusammengefasst. In allen Leistungskontrollen muss, unter Vorbehalt der in Absatz 3 
geregelten Kompensationsbestimmung, mindestens die Note 4 erreicht werden. 
2 Die Masterabschlussnote für die Verleihung des Titels Master of Arts in Theatre and 
Dance Studies with special qualification in Theatre, Universität Bern oder Master of Arts 
in Theatre and Dance Studies with special qualification in Dance, Universität Bern be-
rechnet sich aus dem arithmetischen Durchschnitt der Abschlussnoten des Major, des 
Minor und der Masterarbeit (Art. 44 Abs. 3 RSL 05). 
3 Kompensationsbestimmung: Zwei Noten aus Lehrveranstaltungen in Vorlesungs- oder 
Seminarform dürfen ungenügend sein. 




